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a) D er G esellschafter einer Z wei-Personen-G m bH  kann 
unter den Voraussetzungen der actio pro socio die A ussch lie
ßungsklage gegen den anderen G esellschafter erheben.
b) W ird ein G esellschafter wegen Vorliegens eines w ichtigen 
G rundes ohne statutarische Regelung durch U rte il aus der 
G m bH  ausgeschlossen, w ird die Ausschließung des betroffe
nen G esellschafters bereits mit Rechtskraft des U rteils w irk 
sam und ist nicht durch die Leistung der Abfindung bedingt. 331

a) E ine H afrung eines Gründungsgesellschafters nach § 280 
Abs. 1, § 241 Abs. 2, § 311 Abs. 2 BGB neben der spezia lge
setzlichen Prospekthaftung nach § 13 VerkProspG, §§ 44 ff. 
BörsG in der bis zum 3 1. M ai 2012 geltenden Fassung kom m t 
in Betracht, wenn der G ründungsgesellschafter dadurch e i
nen zusätzlichen Vertrauenstatbestand setzt, dass er entw eder 
selbst den Vertrieb der Beteiligungen an A nleger übernim m t 
oder in sonstiger Weise für den von einem anderen übernom 
menen V ertrieb V erantwortung trägt.
b) D ie spezialgesetzliche Prospekthaftung gemäß §§ 20, 21
Verm AnlG , §§ 9, 10, 14 W pPG  (Vorgängerfassung: §5 21 ff. 
W pPG ) sowie § 127 InvG in der bis zum  21. Ju li 2013 ge l
tenden Fassung und §  306 KAGB sch ließt in  ihrem A nw en
dungsbereich eine H aftung eines Prospektverantw ortlichen 
unter dem Aspekt einer vorvertraglichen Pflichtverletzung 
aufgrund der Verwendung eines unrichtigen, unvollständigen 
oder irreführenden Prospekts als M ittel der schriftlichen A uf
k lärung gemäß § 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2, § 311 Abs. 2 BG B 
auch dann aus, wenn d ieser den Vertrieb der Beteiligungen an 
A nleger übernim m t oder in sonstiger W eise für den von einem  
anderen übernomm enen Vertrieb V erantwortung trägt. Eine 
H aftung aus anderen G ründen als durch Verwenden einer K a- 
pitalm arktinform ation als M ittel der schriftlichen A ufk lärun g 
— etw a wegen unrich tiger m ündlicher Zusicherungen -  nach 
§ 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2, § 311 Abs. 2 BGB ist dem gegenüber 
n icht ausgeschlossen....................................................................................  346

a) Begründet der Zeuge im  Zw ischenstreit das Recht zu r 
Z eugnisverweigerung einerseits mit der Verwandt- oder 
Schwägerschaft zur Partei und andererseits mit der G efahr 
strafrechtlicher Verfolgung, handelt es sich um zwei u n ter
schiedliche Verfahrensgegenstände.
b) E rklärt das erstinstanzliche Gericht die Zeugnisverweige
rung nur aus einem der beiden W eigerungsgründe für rechtm ä
ßig, fällt der andere W eigerungsgrund in  der Beschwerdeins
tanz nur an, wenn der Zeuge insoweit Beschwerde oder 
Anschlussbeschwerde einlegt............................  .....................................  375
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